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Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Einspruchsabteilung des 
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zurUckgewiesen worden ist. 
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Sachverhalt und Anträge 

Die Einspruchsabteilung hat durch Entscheidung vom 

30. Januar 1987 den Einspruch gegen das europàische Patent 

Nr. 0 067 900 zurUckgewiesen und das Patent in 

unverãndertexn Umfang aufrechterhalten. 

Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende 

• 	(Beschwerdeführerin) am 12. März 1987 Beschwerde 

eingelegt, die Beschwerdegebühr am 16. Mãrz 1987 

eingezahlt und die Beschwerde am 12. März 1987 schriftlich 

• 	begründet. 

Mit Schreiben vom 7. April 1989 hat die Patentinhaberin 

und Beschwerdegegnerin beantragt, das Patent zu 

widerrufen. 

Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Erklärt die Patentinhaberin, daJ3 sie der Aufrechterhaltung 

des Patents in der erteilten Fassung nicht zustiinme und 

/ 
	 keine geänderte Fassung vorgelegt werde, bzw. beantragt 

sie uninittelbar den Widerruf des Patentes, vgl. Schreiben 

vom 7. April 1989, so ergibt sich aus dieser Erklârung, 

daB das Patent zu widerrufen ist (siehe Entscheidungen 

T 73/84, AB1. EPA, 1985, 241; T 186/84, AB1. EPA, 1986, 

79) 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das europäische Patent Nr. 0 067 900 wird widerrufen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

ltt : 

S. Fabiani 
	

P. Delbecque 
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